
  Gewinnzahlen  

Lotto am Samstag
Samstagslotto: 7 – 14 – 15 – 20 – 29 – 47
Superzahl: 9
Spiel 77: 9 3 8 3 0 6 9
Super 6: 5 1 6 9 6 6 

Eurojackpot
Gewinnzahlen 5 aus 50:
15 – 18 – 24 – 27 – 44
Eurozahlen 2 aus 10: 2 – 7 

(alle Angaben ohne Gewähr)

„Wir befinden uns an einem 
kritischen Punkt“

Staatsrechtler Christoph Degenhart über Besuchsverbote, Sonderrechte für 
Geimpfte – und wie der Lockdown die Demokratie bereits beschädigt hat.

Leipzig. Der Lockdown in Sachsen 
wird verlängert – und soll nun bis 
mindestens zum 7. März dauern. Ei-
nige sehen dadurch ihre Grundrech-
te beschränkt. Was sagt der Rechts-
experte und emeritierte Jura-Profes-
sor Christoph Degenhart dazu?

Herr Degenhart, halten Sie die Maß-
nahmen des bis zum 7. März verlän-
gerten Lockdowns für gerechtfertigt?
Ich sehe einen kritischen Punkt er-
reicht, was den Umgang der Regie-
rung mit der Bevölkerung betrifft. 
Vor Weihnachten wurden die Men-
schen wie unmündige Kinder be-
handelt: Wenn ihr tut, wozu wir Euch 
ermahnen und die Regeln befolgt, 
gibt es schöne Weihnachten. Die 
Kultur der Angst, die nun zum Teil 
verbreitet wird, ist einer Demokratie 
unwürdig. Und auch rechtlich 
schwierig.

Haben Sie dann Verständnis für
Menschen, die gegen Schutzmaß-
nahmen verstoßen?
Selbstverständlich sollte sich jeder 
an die Vorschriften halten. Aber die 
Frage, ob beispielsweise eine Aus-
gangssperre rechtlich verhältnis-
mäßig ist, stelle ich mir schon. Das 
zeigt auch die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofs Baden-
Württemberg, der die nächtlichen 
Ausgangssperren wieder kassiert 
hat.

Was ist dagegen einzuwenden?
Es ja ist immer eine Frage, welches 
Grundrecht höher wiegt: die Freizü-
gigkeit oder das Recht auf Schutz 
des Lebens und körperliche Unver-
sehrtheit. Auch die muss der Staat 
gewährleisten, also so weit möglich 
die Bevölkerung vor dem potenziell 
tödlichen Virus schützen. Es ist aber 
nicht gesagt, ob bei einem nächtli-
chen Spaziergang ein solch hohes 
Infektionsrisiko besteht, dass ich die 
Menschen in ihre Wohnungen ein-
sperren darf.

„Auch Besuchsverbote in Alters-
heimen richten Schaden an“

Ist es nicht vertretbar, im Sinne
der Pandemiebekämpfung auf ein 
Grundrecht zu verzichten?
Es sind ja noch ganz andere Grund-
rechte bedroht. Beispielsweise Art. 7 
GG, das den staatlichen Bildungs-
auftrag in der Schule umfasst. Oder 
Art. 12, die Berufsfreiheit, die für 
Gastronomen und Händler einge-
schränkt ist. In der Abwägung zwi-
schen den Grundrechten werden 

Sind die ausgezahlten Corona-Hilfen 
des Staates zu hoch?
Ich frage mich zumindest, ob es ge-
rechtfertigt ist, dass großen Konzer-
nen wie Tui oder Karstadt derartig 
geholfen wird. Ein Barbetreiber ist 
ein Einzelschicksal, der ist unmittel-
bar betroffen. Karstadt war aber 
schon vor der Pandemie praktisch 
pleite. Da erscheint mir die Inan-
spruchnahme von Hilfen rechtlich 
schwierig.

„Geimpften kann man nur schwer 
die Grundrechte entziehen“

Wie stehen Sie zur Frage, ob 
Geimpfte ihre Grundrechte
zurückbekommen sollten?
Die Diskussion erscheint mir ver-
früht. Es ist noch kaum jemand ge-
impft. Und es gestaltet sich schwie-
rig, genügend Impfstoff zu beschaf-
fen. Man weiß auch nicht sicher, ob 
die Impfung so immunisiert, dass 
Personen nicht mehr ansteckend 
sind. Eine Auffassung sagt aber: 
Wer geimpft ist, stellt keine Gefahr 
mehr dar, also ist es nicht mehr ge-
rechtfertigt, ihm die Ausübung sei-
ner Grundrechte zu verbieten. Eine 
Fluggesellschaft wird man kaum 
daran hindern können, nur Ge-
impfte mitfliegen zu lassen.

Was spräche dagegen?
Dass es einfach nicht mit der Men-
schenwürde und dem Diskriminie-
rungsverbot vereinbar ist, wenn wir 
die Bevölkerung in zwei Gruppen 
aufsplitten: Geimpfte und Unge-
impfte. Vor allem nicht, so lange 
nicht jeder die Möglichkeit hat, sich 
impfen zu lassen. Sonst kommen wir 
in eine grundrechtliche Zweiklas-
sengesellschaft.

Interview: Josa Mania-Schlegel

Dresden und 
Landkreise 

lockern
Dresden. Nachdem gestern be-
reits Dresden vorgeprescht war, 
lockern heute auch die Landkrei-
se Görlitz und Sächsische 
Schweiz ihre bisherigen Aus-
gangsbeschränkungen. Die 
Landratsämter in Görlitz und
Pirna erließen entsprechende 
Verfügungen. Demnach können 
sich Bürger für Einkäufe, Sport 
und Freizeit ohne 15-Kilometer-
Beschränkung bewegen. Zudem 
soll ab Montagabend in den Re-
gionen auch die nächtliche Aus-
gangssperre nicht mehr gelten. 

 In der Landeshauptstadt war 
gestern bereits die nächtliche 
Ausgangssperre gekippt wor-
den. Ab Montag ist nun offiziell 
auch die 15-Kilometer-Regel auf-
gehoben. Sport und Bewegung 
im Freien darf dann in Dresden 
auch wieder in größerer Entfer-
nung stattfinden.

Motorisierte
Corona-Demo 
in Ostsachsen
Görlitz. Die Polizei hat am Sams-
tag bei einem Autokorso entlang 
den Bundesstraßen 99 und 96 
von Görlitz über Zittau nach 
Bautzen mehrere Verstöße 
gegen Auflagen geahndet. Sie 
stoppte neun Fahrzeuge, die 
falsch oder nicht gekennzeichnet 
waren. In einem Fall befand sich 
ein Lautsprecher am Wagen.

Insgesamt sicherten etwa 
40 Beamte den Protest auf Rä-
dern gegen die Corona-Maßnah-
men ab. Sie prüften die Ver-
kehrssicherheit der 165, mit wei-
ßen Geschenkbändern an den 
Außenspiegeln gekennzeichne-
ten Fahrzeuge und die Verkehrs-
tüchtigkeit der rund 330 Teilneh-
mer. Diese fuhren in zwei Ver-
bänden und erreichten nach et-
wa sechs Stunden ihr Ziel. Die Bi-
lanz: drei Anzeigen wegen Ord-
nungswidrigkeiten.

Entlang der Bundesstraße 96 
zwischen Zittau und Bautzen 
versammeln sich seit dem Früh-
jahr 2020 Menschen mit Transpa-
renten und Fahnen –  oft auch in 
den Farben des Deutschen Rei-
ches – und protestieren gegen 
Corona-Auflagen.

Die aktuellen
Corona-Zahlen
SACHSEN

Aktive Infektionen

14.213.212.211.210.209.0208.0207.0206.0205.0204.0203.0202.0201.0231.0130.0129.0128.0127.0126.0125.0124.0123.0122.0121.0120.0119.0118.0117.0116.0115.0114.0113.0112.0111.0110.0109.0108.0107.0106.0105.0104.0103.0102.0101.0131.1230.1229.1228.1227.1226.1225.1224.1223.1222.1221.1220.1219.1218.1217.1216.1215.1214.1213.1212.1211.1210.129.128.127.126.125.124.123.122.121.1230.1129.1128.1127.1126.1125.1124.1123.1122.1121.1120.1119.1118.1117.1116.1115.1114.1113.1112.1111.1110.119.118.117.116.115.114.113.112.111.1131.1030.1029.1028.1027.1026.1025.1024.1023.1022.1021.1020.1019.1018.1017.1016.1015.1014.1013.1012.1011.1010.109.108.107.106.105.104.103.102.101.1030.929.928.927.926.925.924.923.922.921.920.919.918.917.916.915.914.913.912.911.910.99.98.97.96.95.94.93.92.91.9

7823
(14.02.2021)

14 894
(17.11)

20 679
(02.12)

28 081
(11.12)

7118
(31.10)

38 880
(24.12)

LV
Z-

G
ra

fik
:P

M
|Q

ue
lle

:S
oz

ia
lm

in
is

te
riu

m

259(01.09)

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

187546
+285
Verstorbene

7123
+8

Geimpfte Personen

123971
+3111

Aktive Infektionen

7823
–23

172600
+300

Genesene
seit 3/2020

Infizierte Personen
seit 3/2020

7-Tage-Inzidenz
Datenstand: 14.02.2021
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Mittelsachsen

Görlitz

Bautzen

Sächsische Schweiz

Vogtlandkreis

LK Leipzig 118

115

100

83

81

72

62

61

60

58

55

51

44LV
Z-

G
ra

fik
:P

M
|Q

ue
lle

:S
oz

ia
lm

in
is

te
riu

m

Darf ich als 
Hochzeitsgast 

im Hotel 
übernachten?
Leipzig. Heiraten war und ist in 
der Pandemie immer möglich. 
Auch wenn die Bedingungen für 
Braut und Bräutigam sicher kaum 
ein Grund für Freude bieten. 
Gegenwärtig erlaubt die gelten-
de Corona-Schutzverordnung für 
Eheschließungen einen maxima-
len Rahmen von zehn Personen – 
grünes Licht also für den engsten 
Familienkreis. LVZ-Leserin Hei-
ke Knappe möchte mit ihrem 
Mann zur Hochzeit ihrer Tochter. 
Die lebt jedoch in einem anderen 
Bundesland, weshalb die beiden 
sich um eine eigene Unterkunft 
bemühen müssten. Sie fragt: 
„Dürfen wir aus diesem Anlass ein 
Hotelzimmer oder eine Ferienwoh-
nung anmieten?“

Die Antwort: „Ja, Hochzeiten 
zählen zu den sozialen Gründen, 
die eine Ausnahme vom Beher-
bergungsverbot darstellen“, 
heißt es aus dem sächsischen So-
zialministerium. Zusammen mit 
medizinischen und beruflichen 
Anlässen bilden sie die einzige 
Fallkonstellation, in der ein 
Übernachtungsangebot zulässig 
ist. Eine Beherbergung zu touris-
tischen Zwecken ist angesichts 
der pandemischen Lage unter-
sagt.

Die Voraussetzungen für die 
bundesweite Öffnung der Hotel-
lerie ist das Erstellen und Umset-
zen eines eigenen schriftlichen 
Hygienekonzeptes sowie die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung. Zudem müs-
sen Sie damit rechnen, dass Ihre 
Kontaktdaten erhoben werden.

Generell gilt: Behalten Sie das 
allgemeine Infektionsgeschehen 
am Beherbergungsort im Blick. 
Außerdem wäre es ratsam, sich 
vor Reiseantritt mit dem Hotel 
der Wahl in Verbindung zu set-
zen, um Details ihres Aufenthal-
tes zu klären. Lisa Schliep

Haben auch Sie eine Frage, die 
Sie zum Thema Corona-Regeln
bewegt? Dann schreiben Sie uns 
bitte per E-Mail an die Adresse: 
corona@lvz.de
Info www.lvz.de/coronafrage

Corona-Frage
  Des Tages  

häufig Kollateralschäden vernach-
lässigt. Beispielsweise bewerte ich 
die Kontaktsperren und Besuchs-
verbote in Alters- und Pflegeheimen 
als verfassungsrechtlich sehr 
schwierig. Diese richten, genau wie 
das Virus, zweifelsohne Schaden an. 
Das wird meines Erachtens zu wenig 
berücksichtigt.

Die Ministerpräsidenten, die Bundes-
kanzlerin und viele Virologen sehen 
das Virus als bedrohlicher an. Einige 
fordern unter „Zero Covid“ sogar 
einen massiven Lockdown, der so 
lange andauert, bis die Inzidenz 
 bei null liegt.
Solche Vorschläge sind nur so lange 
effektiv, wie sie auch vermittelbar 
sind. Das heißt: Wie lange sich die 
Bevölkerung daran hält. Ob wir ab 
einer Inzidenz von 35 oder von 50 lo-
ckern, ist eine gegriffene Größe von 
Virologen. Entscheidend ist, wie sie 
die Politik umsetzt. Es stimmt be-
denklich, dass nur Länderchefinnen 
und -chefs und die Bundeskanzlerin 
entscheiden – und nicht das Parla-
ment. Wir haben es hier mit einer 
Verschiebung der Gewichte zu tun, 
die Parlamente sind weitgehend 
marginalisiert. „Zero Covid“ halte 
ich ohnehin für nicht realisierbar.

„Es könnte künftig einfacher 
sein, Grundrechte zu entziehen“

Regierende würden gegenhalten: Ein 
Virus verbreitet sich leider schneller, 
als demokratische Mühlen mahlen.
Im Sommer, als die Zahlen niedrig 
waren, hätte man durchaus die not-
wendigen rechtlichen Grundlagen 
schaffen können, um die Parlamente 
einzubinden. Ich bin mir sicher, dass 
dadurch das Vertrauen in die Maß-
nahmen gestärkt worden wäre. 

Stattdessen befinden wir uns jetzt an 
einem kritischen Punkt, an dem die 
Zustimmung zu kippen beginnt.

Möglicherweise kommt, wenn 
die Maßnahmen wirken, auch 
das Vertrauen zurück.
Der Schaden dürfte da aber bereits 
angerichtet sein. Diese Pandemie 
und die Schutzmaßnahmen sind ein 
Eingriff in die Grundrechte, wie ich 
ihn noch nicht erlebt habe. Meine 
Sorge ist, dass es künftig einfacher 
sein wird, Grundrechte zu entzie-
hen. Man hat es ja nun einmal ge-
probt. Denken Sie an die Anti-Ter-
ror-Gesetzgebung, die in die allge-
meine Rechtsordnung eingesickert 
ist. Ich fürchte, dass durch diese Pan-
demie autoritäre Tendenzen be-
günstigt werden.

„Wirte, die Luftfilter gekauft ha-
ben, könnten auf Ersatz klagen“

Ein anderes Thema: Was raten Sie 
einem Gastronomen, der nun seinen 
Beruf nicht mehr ausüben kann?
Sollte er klagen?
Je länger dieser Lockdown dauert, 
desto wahrscheinlicher scheint es 
mir, dass Klagen Erfolg haben könn-
ten. Denn die Anforderungen, eine 
reale Infektionsgefahr beispielswei-
se in einem Restaurant zu belegen, 
das viel Geld in Hygienemaßnah-
men investiert hat, werden immer 
höher. Es fehlt schlicht an Evidenz, 
wo Infektionen passieren. Daher ge-
rät auch die Legitimität der Lock-
downs ins Wanken. Zumindest hät-
ten Wirte, die beispielsweise in Luft-
filter investiert haben, Anspruch auf 
finanziellen Ausgleich aus meiner 
Sicht.

Ließe sich auch umgekehrt fragen: 

Christoph Degenhart (71)  war bis 2000 Studiendekan der Juristenfakultät in 
Leipzig. 2010 wurde er Richter am Verfassungsgerichtshof. Foto: Nicola Quarz

Zur Person: Christoph 
Degenhart
Prof. Dr. Christoph Degenhart, 71, 
stammt aus München und studierte 
Jura in Lausanne und Erlangen. 1991 
übernahm er einen Lehrauftrag an der 
Juristenfakultät in Leipzig. 1992 avan-
cierte er zum Gründungsprofessor am 
Leipziger Lehrstuhl für Staats- und 
Verwaltungsrecht. Von 1993 bis 2000 
war Degenhart Studiendekan der Ju-
ristenfakultät in Leipzig. 2010 wurde 
er Richter am Sächsischen Verfas-
sungsgerichtshof. 2016 wurde Degen-
hart emeritiert, 2020 endete sein Amt 
als Verfassungsrichter.

In Holzhau (Osterzgebirge) steht Alexander Richter vor seiner Ski Bar, die im Lockdown auch weiterhin geschlossen bleiben muss. Foto: Robert Michael/dpa
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